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1. Einleitung und Überblick Schulen 

Im Kanton Zug ist der Übertritt von der Sekundarschule an die kantonalen Mittelschulen (Kurzzeit-

gymnasium, Fachmittelschule, Wirtschaftsmittelschule und lehrbegleitende Berufsmaturitätssch u-

len) prüfungsfrei. Ziel des prüfungsfreien Übertrittsverfahrens ist, die Schülerinnen und Schüler 

entsprechend ihren Fähigkeiten, Interessen und ihrer mutmasslichen Entwicklung derjenigen kan-

tonalen Mittelschule bzw. lehrbegleitenden Berufsmaturitätsschule  zuzuweisen, in der sie am bes-

ten, d. h. ihren Begabungen und Neigungen entsprechend, gefördert werden können.  

Die im Kanton Zug bestehenden kantonalen Mittelschulen und lehrbegleitende Berufsmaturitäts-

schulen sind in der Folge kurz beschrieben: 

Kurzzeit-

gymnasium 

Das Kurzzeitgymnasium führt Schülerinnen und Schüler im Anschluss an die 

2. oder 3. Sekundarklasse in vier Jahren zur gesamtschweizerisch anerkannten 

gymnasialen Maturität. Diese ermöglicht den freien Zugang zu allen Studienrich-

tungen der Universitäten, der ETH und der Pädagogischen Hochschulen. 

Wirtschafts-

mittelschule 

Die Wirtschaftsmittelschule (WMS) der Kantonsschule Zug bildet Jugendliche in 

einer Vollzeitausbildung zur Kauffrau EFZ / zum Kaufmann EFZ aus. Am Ende der 

Ausbildung erhalten die Schülerinnen und Schüler das Eidgenössische Fähigkeits-

zeugnis, das zum Eintritt in das Berufsleben befähigt, und die Berufsmaturität mit 

Ausrichtung Wirtschaft und Dienstleistung, Typ Wirtschaft , die prüfungsfrei in die 

mit ihrem Beruf verwandten Fachhochschulen führt. Das Absolvieren einer mehr-

sprachigen Berufsmaturität ist möglich. Via Passerelle ist der Zugang zu einer Uni-

versität gewährleistet. 

Fachmittel-

schule 

Die Fachmittelschule (FMS) bietet vertiefte Allgemeinbildung und eine Spezialisie-

rung in den Berufsfeldern Gesundheit, Pädagogik oder Soziale Arbeit an. Die FMS 

bereitet die Schülerinnen und Schüler auf eine Berufsausbildung an Höheren Fach-

schulen, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen vor. Die ersten drei 

Jahre werden mit dem Fachmittelschulausweis abgeschlossen. Dieser ermöglicht 

einen direkten Zugang zu einer Ausbildung an einer Höheren Fachschule. Wer an 

einer Fachhochschule oder an einer Pädagogischen Hochschule weiterstudieren 

möchte, erwirbt im vierten Jahr zusätzlich die Fachmaturität.  Via Passerelle ist der 

Zugang zu einer Universität gewährleistet. 

Lehrbeglei-

tende Be-

rufsmaturi-

tätsschule 

Die lehrbegleitende Berufsmaturitätsschule (BMS) verbindet eine berufliche 

Grundbildung (Berufslehre) mit erweiterter, vertiefender Allgemeinbildung. Beruf s-

maturandinnen und Berufsmaturanden verfügen dadurch über e ine doppelte Qua-

lifikation: eine fachliche Professionalität und eine allgemeine Studierfähigkeit. Mit 

der Berufsmaturität können sie prüfungsfrei das mit ihrem Beruf verwandte Studi-

um an einer Fachhochschule aufnehmen oder via Passerelle den Zugang zu einer 

Universität erlangen. 

 

Die Zusammenarbeit zwischen Erziehungsberechtigten, deren Kindern und den Lehrpersonen er-

möglicht es, gemeinsam die passende Schul- bzw. Berufslaufbahn für die Jugendlichen zu wählen. 

Die vorliegende Informationsschrift unterstützt  die Beteiligten in diesem Zuweisungsprozess.  

https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/ksm/profil-der-ksm/kurzzeitgymnasium-kzg
https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/wms
https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/fachmittelschule
https://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/amt-fur-berufsbildung/berufsmaturitaet-neu/aufnahmeverfahren-an-die-berufsmaturitaetsschulen
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2. Das prüfungsfreie Übertrittsverfahren 

Nachfolgend sind die wichtigsten Elemente des Übertrittsverfahrens zusammengefasst: 

Orie 
(A) Zuweisungsgespräch

1
 

 für Kurzzeitgymnasium: das Zuweisungsgespräch findet in der 2. Sekundarklasse statt 

 für Kurzzeitgymnasium, FMS, WMS, lehrbegleitende Berufsmaturitätsschule:   

das Zuweisungsgespräch findet in der 3. Sekundarklasse statt 

     

(B) Zuweisungskriterien inkl. Erfahrungsnote / Orientierungswert 

Kurzzeitgymnasium 

Orientierungswert: 5.2 

FMS 

Orientierungswert: 5.0 

WMS 

Orientierungswert: 5.0 

Berufsmaturitätsschule 

Orientierungswert: 5.0 

 

 

 

 

(C) Zuweisungsentscheid 

Entsprechen die Fähigkeiten, Fertigkeiten, Interessen und die mutmassliche Entwicklung der 

Schülerin, des Schülers den Voraussetzungen der kantonalen Mittelschule bzw. der lehrbeglei-

tenden Berufsmaturitätsschule? Sind sich Klassenlehrperson und Erziehungsberechtigte diesbe-

züglich einig?  
  

falls JA 

Der Zuweisungsentscheid wird unterzeichnet. 

Die Erziehungsberechtigten leiten den Ent-

scheid mit dem Anmeldeformular weiter: 

 an die kantonale Mittelschule  

(bis spätestens 20. März)  

 für lehrbegleitende Berufsmaturitätsschule 

an das Amt für Berufsbildung  

(bis Ende März) 

 

falls NEIN 

(D) Abklärungstest für Kantonale Mittelschu-

le: Die Schülerin, der Schüler kann  sofern die 

Anmeldevoraussetzungen gegeben sind  einen  

Abklärungstest absolvieren. Die Übertrittskom-

mission II trifft schliesslich den beschwerdefähi-

gen Entscheid. 

(E) Aufnahmeprüfung an lehrbegleitende  

Berufsmaturitätsschule: Die Schülerin, der 

Schüler kann eine Aufnahmeprüfung absolvie-

ren. 

  

 

 

3. Rechtsgrundlagen 

 Übertritt in die kantonalen Mittelschulen: Reglement über die Promotion an den öffentlichen 

Schulen vom 5. Juni 1982 (BGS 412.113);  

 Übertritt in die lehrbegleitenden Berufsmaturitätsschulen: Ausführungsbestimmungen 1 zum 

Einführungsgesetz Berufsbildung vom 5. Juni 2012 (BGS 413.111). 

 

                                                      
1
 Für Kurzzeitgymnasium, FMS, WMS: bis 15. März; für lehrbegleitende Berufsmaturität: bis Ende März. 

https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/412.113
https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/413.111
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4. Die Elemente des prüfungsfreien Übertrittsverfahrens 

(A) Zuweisungsgespräch 

Die Klassenlehrperson der 2. bzw. der 3. Klasse der Sekundarschule ermittelt im Zuweisungsge-

spräch mit den Erziehungsberechtigten und der Schülerin, dem Schüler, ob die Fähigkeiten, Int e-

ressen und die mutmassliche Entwicklung der Schülerin bzw. des Schülers der gewünschten kan-

tonalen Mittelschule bzw. lehrbegleitenden Berufsmaturitätsschule entsprechen. Die Klassenleh r-

person berücksichtigt beim Entscheid auch die Beurteilung der anderen Lehrpersonen der betref-

fenden Schülerin, des betreffenden Schülers. 

(B) Zuweisungskriterien 

Die Zuweisung an eine kantonale Mittelschule bzw. an eine lehrbegleitende Berufsmaturitätsschule 

basiert auf der Gesamtbeurteilung verschiedener Faktoren. Für den Zuweisungsentscheid sin d fol-

gende Kriterien massgebend:  

a) Besuch des Niveaus A in den Niveaufächern; 

b) die Leistungen in den Fächern, welche die Erfahrungsnote bilden. Für den Eintritt ins Kurzzei t-

gymnasium gilt bei der Erfahrungsnote (siehe unten) ein Orientierungswert von 5.2, fü r den 

Eintritt in die FMS und WMS sowie in die lehrbegleitende Berufsmaturitätsschule gilt ein Orie n-

tierungswert von 5.0; 

c) der Verlauf der Entwicklung der Schülerin, des Schülers im ersten Semester des Schuljahrs, 

an dessen Ende ein Übertritt in eine kantonale Mittelschule bzw. in die lehrbegleitende Be-

rufsmaturitätsschule beabsichtigt ist; 

d) die Lern-, Sozial- und Selbstkompetenzen der Schülerin, des Schülers; 

e) die Neigungen und Interessen der Schülerin, des Schülers.  

Die Erfahrungsnote wird mit den Zeugnisnoten wie folgt berechnet: Die Summe aus Deutsch, 

Englisch, Französisch, Mathematik verdoppelt und dem Durchschnitt aus «Räume, Zeiten, Gesel l-

schaften» und «Natur und Technik» wird durch sechs geteilt.
2 

Der Orientierungswert ist ein Notenwert, an welchem sich die Lehrpersonen orientieren können.  

Er ist kein fixer Mindestdurchschnitt, das heisst, dass die Erfahrungsnote der Schülerin, des Sch ü-

lers vom Orientierungswert abweichen kann.  

Die Lehrperson hält entsprechende Feststellungen in den Beobachtungs- und Beurteilungsunterla-

gen fest. 

(C) Zuweisungsentscheid 

Die Erziehungsberechtigten leiten den Zuweisungsentscheid mit dem Anmeldeformular bis späte s-

tens 20. März an die betreffende Schule, bei lehrbegleitenden Berufsmaturitätsschulen bis Ende 

März an das Amt für Berufsbildung, weiter. Die Klassenlehrperson informiert die Schulleitung so-

wie die Rektorin, den Rektor der gemeindlichen Schule über den Übertritt am Ende des 2. Seku n-

darschuljahres (Kurzzeitgymnasium) bzw. des 3. Sekundarschuljahres.  

                                                      
2
 Gültig ab 1. August 2019. 

https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen/inhalte-ags/schulaufsicht/inhalte-schulaufsicht/inhalte-beurteilung-der-schuelerinnen-und-schueler/beobachtungs-und-beurteilungsunterlagen
https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen/inhalte-ags/schulaufsicht/inhalte-schulaufsicht/inhalte-beurteilung-der-schuelerinnen-und-schueler/beobachtungs-und-beurteilungsunterlagen
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(D) Abklärungstest für kantonale Mittelschulen 

Schülerinnen und Schüler, die die Zuweisung an eine kantonale Mittelschule nicht erhalten haben, 

haben die Möglichkeit, einen Abklärungstest zu absolvieren. Mit diesem Test kann eine Schülerin, 

ein Schüler prüfen, ob die Nicht-Zuweisung gerechtfertigt ist. Der Test ist nicht als Aufnahmeprü-

fung konzipiert. 

Voraussetzungen für die Zulassung  

 Die Schülerin, der Schüler besucht in allen Niveaufächern das Niveau A; 

 Die Schülerin, der Schüler weist  

 für einen Übertritt ins Kurzzeitgymnasium:  im 1. Semester der 2. bzw. der 3. Sekundarklasse 

eine Erfahrungsnote von mindestens 4.8 aus. 

 für einen Übertritt an die FMS oder WMS:  im 1. Semester der 3. Sekundarklasse eine Erfah-

rungsnote von mindestens 4.5 aus. 

Sofern die Schülerin, der Schüler am Abklärungstest teilnimmt, ist sie bzw. er während des Abklä-

rungstests vom Schulunterricht in der Gemeinde dispensiert.  

Anmeldung  

Die Anmeldung zum Abklärungstest für das Kurzzeitgymnasium, die FMS und die WMS erfolgt bis 

spätestens 20. März (Poststempel) durch die Erziehungsberechtigten mittels Anmeldeformular an: 

Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule,  Übertrittskommission II, Baarerstrasse 21, 

6300 Zug.  

Der Anmeldung sind folgende Dokumente beizulegen: 

 ausgefülltes Anmeldeformular Abklärungstest; 

 Kopien der Zeugnisse der 1. und 2. Sekundarklasse bzw. der 2. und 3. Sekundarklasse; 

 Kopien der von der Klassenlehrperson ausgefüllten Beobachtungs- und Beurteilungsunterlagen 

der 1. und 2. Sekundarklasse bzw. der 2. und 3. Sekundarklasse; 

 ausgefülltes Formular Erfahrungsnote. 

Einladung 

Die Schülerinnen und Schüler werden von der Übertrittskommission II schriftlich zum Abklärung s-

test eingeladen. Im Schreiben werden Zeit, Ort, Ablauf und weitere Hinweise kommuniziert. Orga-

nisiert und koordiniert wird der Abklärungstest durch die Übertrittskommission II. Der Abklärungs-

test findet Ende März bzw. anfangs April statt. 

Stoffumfang 

Der Abklärungstest umfasst: 

 für Schülerinnen und Schüler der 2. Sekundarklasse (Übertritt ins Kurzzeitgymnasium): den 

Unterrichtsstoff der ersten drei Semester der Sekundarschule. 

 für Schülerinnen und Schüler der 3. Sekundarklasse (Übertritt ins Kurzzeitgymnasium, die FMS 

oder WMS): den Unterrichtsstoff der ersten fünf Semester der Sekundarschule.  

Das Anmeldeformular und der detaillierte Stoffumfang finden sich auf der Website des Amts für 

Mittelschulen und Pädagogische Hochschule («Eintritt in die kantonalen Mittelschulen»). 

https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-mittelschulen-und-ph-zug/uebertritt-an-mittelschulen
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Zuweisungsentscheid 

Die Übertrittskommission II entscheidet schliesslich aufgrund der Ergebnisse beim Abklärungstest 

sowie aufgrund der weiteren Vorakten über die Zuweisung. Sie stellt den Erziehungsberechtigten 

den beschwerdefähigen Entscheid schriftlich bis spätestens Mitte Mai zu. Bei Bedarf besteht die 

Möglichkeit zur Einsichtnahme in den Abklärungstest. 

Rechtsmittel 

Das Rechtsmittelverfahren richtet sich nach den Bestimmungen des Schulgesetzes und des Ve r-

waltungsrechtspflegegesetzes. Gegen diesen Entscheid kann innert 10 Tagen nach der Mitteilung 

Verwaltungsbeschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist zu richten an: 

Regierungsrat des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug. 

(E) Aufnahmeprüfung an lehrbegleitende Berufsmaturitätsschule 

Zulassung 

Schülerinnen und Schüler, welche die Voraussetzungen für einen prüfungsfreien Übertritt in eine 

lehrbegleitende Berufsmaturitätsschule nicht erfüllen, können eine Aufnahmeprüfung absolvieren. 

Es bestehen keine Zulassungskriterien. Die Anmeldung zur Aufnahmeprüfung kann somit unab-

hängig von der Erfahrungsnote und von der Niveaueinteilung erfo lgen.  

Anmeldung 

Die Erziehungsberechtigten sind für die Anmeldung zur Aufnahmeprüfung verantwortlich. Die An-

meldung erfolgt durch die Zustellung des ausgefüllten Anmeldeformulars bis spätestens Ende März 

an: Amt für Berufsbildung, Chamerstrasse 22, 6301 Zug. 

Das Amt für Berufsbildung prüft die Vollständigkeit der Anmeldung und leitet diese an die Berufs-

maturitätsschulen weiter. 

Einladung 

Schülerinnen und Schüler, die sich zur Aufnahmeprüfung angemeldet haben, erhalten von der Be-

rufsmaturitätsschule eine schriftliche Bestätigung mit dem Prüfungsdatum und, ungefähr drei Wo-

chen vor der Prüfung, eine Einladung mit Zeiten und Informationen. Für die Durchführung der Auf-

nahmeprüfung ist die entsprechende Berufsmaturitätsschule verantwortlich. Die Prüfung findet je-

weils im Mai statt. 

Stoffumfang 

Die Aufnahmeprüfung erstreckt sich über den Schulstoff der ersten fünf Semester der Sekundar - 

schule des Kantons Zug in den Fächern Mathematik, Deutsch, Französisch und Englisch.  
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Entscheid 

Die entsprechende Berufsmaturitätsschule kommuniziert die Ergebnisse der Aufnahmeprüfung mit 

dem auf diesen Ergebnissen basierenden Entscheid über die Aufnahme an eine lehrbegleitende 

Berufsmaturitätsschule schriftlich, ca. 14 Tage nach der Aufnahmeprüfung. 

Bei Bedarf besteht die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Aufnahmeprüfung. 

Rechtsmittel 

Gegen diesen Entscheid kann innert 20 Tagen nach der Mitteilung Verwaltungsbesch werde erho-

ben werden. Die Beschwerde ist zu richten an:  

Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug, Aabachstrasse 5, 6300 Zug. 

 

 

*********** 

Informationen zum Übertrittsverfahren 

Diese Informationsschrift sowie weitere  

Informationen zum Übertrittsverfahren 

sind online unter www.zg.ch/uebertritte 

abrufbar. 

 

Informationen zum Bildungssystem 

Unter www.zg.ch/schulsystem (deutsch)  

und www.zg.ch/schools (englisch) wird   

das zugerische Schulsystem übersichtlich  

und verständlich dargestellt (inkl. Grafik  

«Bildungssystematik»).  

 

Video «Wege zu Bildung und Beruf» 

Viele Wege führen zu Bildung und Beruf. Im  

feingliedrigen und vielschichtigen Zuger  

Bildungssystem finden alle ihren persönlichen  

Lern- und Berufsweg. Jeder Abschluss führt  

wiederum zu einem Anschluss. Das Video steht  

unter www.zg.ch/schulaufsicht (Kapitel «Zuger  

Bildungssystem») zur Verfügung. 

 

Fragen zum Übertrittsverfahren 

Bei Fragen zum Verfahren wenden sich  

Erziehungsberechtigte sowie Schülerinnen 

und Schüler bitte zuerst an die  

Klassenlehrperson.  

 

Links in PDF-Version 

Blaue Schreibweise = Internet-Link 

https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen/inhalte-ags/schulaufsicht/inhalte-schulaufsicht/inhalte-uebertrittsverfahren-primarstufe-sekundarstufe-i/informationsbroschuere-eltern
http://www.zg.ch/uebertritte
http://www.zg.ch/schulsystem
http://www.zg.ch/schools
https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen/inhalte-ags/themen-zuger-bildungssystem/zuger-schulsystem
https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen/inhalte-ags/themen-zuger-bildungssystem/zuger-schulsystem
https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen/inhalte-ags/themen-zuger-bildungssystem/zuger-schulsystem
https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen/inhalte-ags/schulaufsicht/inhalte-schulaufsicht/wege-zu-bildung-und-beruf
http://www.zg.ch/schulaufsicht

